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I. RECHTSGRUNDLAGEN  

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt 

geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26.04.2022 (BGBl. I S. 674) 

- Baunutzungsverordnung (BauNVO - Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke) in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

- Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) in der Fassung vom 24.11.1998 (GVBl. 1998, S. 365), zuletzt 

geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 28.09.2021 (GVBl. S. 543) 

- Planzeichenverordnung (PlanzV – Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung 

des Planinhalts) vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 

14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

- Bundesnaturschutzgesetz (Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege – BNatSchG) vom 29.07.2009 

(BGBl. 2009 I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.07.2022 (BGBl. I S. 1362) 

- Landesnaturschutzgesetz (Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft – 

LNatSchG) vom 06.10.2015 (GVBl. 2015, S. 283f.), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 

26.06.2020 (GVBl. S. 287) 

- Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG – Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur 

Sanierung von Altlasten) vom 17.03.1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 

25.02.2021 (BGBl. I S. 306) 

- Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) vom 25.07.2005 (GVBl. S. 302), zuletzt geändert durch Art. 5 des 

Gesetzes vom 26.06.2020 (GVBl. S. 287) 

- Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG) vom 23.03.1978 (GVBl. S. 159), zuletzt geändert durch 

Artikel 4 des Gesetzes vom 28.09.2021 (GVBl. S. 543) 

- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG - Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 

Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.07.2022 

(BGBl. I S. 1362) 

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG) - Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes - vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 

2585), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 02.07.2022 (BGBl. I S. 1237)  

- Landeswassergesetz (LWG) - Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz - in der Fassung vom 14.07.2015 

(GVBl. S. 127), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.04.2022 (GVBl. S. 118) 

- Landesstraßengesetz für Rheinland-Pfalz (LStrG) in der Fassung vom 01.08.1977 (GVBl. S. 273), zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28.09.2021 (GVBl. S. 543) 

- Landessolargesetz Rheinland-Pfalz (LSolarG) - Landesgesetz zur Installation von Solaranlagen vom 

30.09.2021 (GVBl. 2021, S. 550) 

- Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geän-

dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27.01.2022 (GVBl. S. 21) 

- Landesnachbarrechtsgesetz für Rheinland-Pfalz (LNRG) vom 15.06.1970, zuletzt geändert durch Artikel 1 

des Gesetzes vom 21.07.2003 (GVBl. S. 209). 
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II. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

In Ergänzung der zeichnerischen Festsetzungen in der Planzeichnung wird 
folgendes textlich festgesetzt: 

1. Planungsrechtliche Festsetzungen  

(§ 9 BauGB) 

1.1 Verkehrsflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB  

1.1.1 Die Verkehrsflächen werden als öffentliche Verkehrsflächen festgesetzt. 

 

1.2 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)  

1.2.1 Artenschutzrechtlich begründete Maßnahme - Straßenbeleuchtung 

Zum Schutz von Insekten sind im Außenbereich zur Beleuchtung nur 
Natriumdampfhochdrucklampen (SE/ST-Lampe) oder LED-Lampen mit einer 
Farbtemperatur von ≤ 3000 K zulässig. 

 

III. Nach anderen gesetzlichen Vorschriften getroffene 
Festsetzungen / nachrichtliche Übernahmen / Vermerke  

 (§ 9 Abs. 6 und Abs. 6a BauGB) 
 

1.  Lage in einer Wasserschutzzone 

Das gesamte Planungsgebiet liegt in der Wasserschutzzone III des 
Wasserschutzgebietes Bretzenheim (Nr. 401260813).   

Die in der Rechtsverordnung zur Ausweisung des Wasserschutzgebietes festgesetzten 
Auflagen und Nutzungseinschränkungen sowie die Richtlinie für 
Trinkwasserschutzgebiete (DVGW-Arbeitsblatt W 101) sind zu beachten. Zudem sind 
auch die unter Ziffer 1 in dem unten folgenden Abschnitt IV aufgeführten Hinweise zu 
beachten. 

 

IV. HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN (ohne Festsetzungscharakter) 

1. Lage in einer Wasserschutzzone III 

Wegen der Lage des Geltungsbereiches in der Wasserschutzzone III eines Wasser-
schutzgebietes (siehe Ziffer 1. in Abschnitt III) sind folgende Hinweise für die Bebauung 
und die sonstige Nutzung in dem davon betroffenen Teilgebiet zu beachten: 

a) Über die Auflagen der Rechtsverordnung sowie der Richtlinie für 
Trinkwasserschutzgebiete (DVGW-Arbeitsblatt W 101) hinaus sind auch die 
Bestimmungen der "Richtlinie für die Anlage von Straßen in 
Wassergewinnungsgebieten" (RiStWag) zu beachten. 

b) Für die Verlegung der Abwasserleitungen müssen die Anforderungen des 
ATV / DVGW-Arbeitsblattes A 142 „Abwasserkanäle und -leitungen in Wasserschutz-
gebieten“ und der DIN 1986 T 30 zu erhöhten Anforderungen an das Rohrmaterial und 
die Überwachung auch für Grundstücksentwässerungsanlagen eingehalten werden. 
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c) Die Lagerung wassergefährdender Stoffe muss nach der Verordnung über Anlagen 
zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) in der jeweils gültigen Fassung 

erfolgen.  

2. Löschwasserversorgung 

Der Nachweis über eine ausreichende, jederzeit zur Verfügung stehende 
Löschwassermenge ist durch den Vorhabenträger zu erbringen. 

Als ausreichende Menge zur Löschwasserversorgung wird eine Wassermenge von 
mindestens 96 m³ pro Stunde bzw. 1.600 l / min. bei einem Mindestdruck von 1,5 bar 
über einen Zeitraum von zwei Stunden angesehen.  

Zur Sicherstellung dieser Löschwassermengen können nachfolgende Einrichtungen 
genutzt werden: 

- an das öffentliche Wassernetz angeschlossene Hydranten (Unterflurhydranten nach 
DIN 3221 bzw. Überflurhydranten nach DIN 3222), 

- Löschwasserteiche nach DIN 142210 

- Löschwasserbrunnen nach DIN 14220 oder  

- sonstige offene Gewässer mit Löschwasser-Entnahmestellen nach DIN 14210. 

Die Hälfte der v. g. Menge kann aus Löschwasserteichen, -brunnen, -behältern oder 
offenen Gewässer entnommen werden, sofern diese in einem Umkreis von 300 m von 
den jeweiligen Objekten liegen.  

Die Hydranten für die Entnahme von Löschwasser sind so anzuordnen, dass sie nicht 
zugestellt werden können und jederzeit für die Feuerwehr zugänglich sind. 
Überflurhydranten sind entsprechend den Vorgaben der DIN 3222 farblich zu 
kennzeichnen. Beim Einbau von Unterflurhydranten sind diese durch Hinweisschilder 
gemäß DIN 4066 gut sichtbar zu kennzeichnen. 

Zur vorbeugenden Gefahrenabwehr wird um die Beachtung folgender Blätter des 
DVGW-Regelwerks (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., Frankfurt / 
Main) gebeten: Technische Mitteilung Merkblatt W 331 vom November 2006 (Auswahl, 
Einbau und Betrieb von Hydranten); Technische Regel Arbeitsblatt W 400-1 vom 
Oktober 2004 (Wasserleitungsanlagen), sowie Technische Regel Arbeitsblatt W 405 
vom Februar 2008 (Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche 
Trinkwasserversorgung). 

3. Niederschlagswasserbewirtschaftung 

Da das vorhandene Leitungsnetz lediglich das Schmutzwasser der durch die 
Erschließungsstraßen angebundenen Grundstücke, nicht jedoch das anfallende 
Niederschlagswasser aufnehmen kann, ist die Bewirtschaftung des Regenwassers von 
den Bauherren selbst vorzunehmen. 

Aufgrund der Lehmböden mit einer geringen Durchlässigkeit ist vor der baulichen 
Nutzung der Grundstücke zunächst die örtliche Versickerungsfähigkeit durch geeignete 
Bodenuntersuchungen zu erkunden. Auf Grundlage der Eignung der Böden und der 
Dimensionierung der vorgesehenen Versickerungseinrichtungen sind die möglichen 
Versiegelungsflächen für die jeweiligen Grundstücke zu durch geeignete fachkundige 
Personen bzw. Büros zu ermitteln. 

In Abhängigkeit von der vorgesehenen Form der Niederschlagswasserbewirtschaftung 
sind die geltenden Gesetze und Vorschriften zur Einholung der Erlaubnisse bzw. 
Genehmigungen zu beachten. 
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4. Berücksichtigung der Erfordernisse von Brandbekämpfungs- und 
Rettungsfahrzeugen 

Es sind ausreichend große Zufahrten, Wendemöglichkeiten und Bewegungsflächen für 
den Einsatz öffentlicher Brandbekämpfungs- und Rettungsgeräte vorzusehen. Bei der 
Bemessung dieser Flächen ist die Muster-Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr der 
Fachkommission Bauaufsicht der ARGEBAU vom Februar 2007 (zuletzt geändert durch 
Beschluss der Fachkommission Bauaufsicht vom Oktober 2009) anzuwenden. 
Grundsätzlich sind die Vorgaben des § 7 LBauO zur Anlage von Zugängen und 
Zufahrten für Rettungsfahrzeuge zu beachten.  

Die Straßen sind so zu befestigen, dass sie von Feuerwehrfahrzeugen mit einer Achslast 
von 10 t und einem zulässigen Gesamtgewicht von 16 t ohne Schwierigkeiten befahren 
werden können. 

5. Schutz von Ver- und Entsorgungsleitungen 

Ver- und Entsorgungsleitungen sind so zu verlegen bzw. durch Schutzvorkehrungen zu 
sichern, dass keine gegenseitige Beeinträchtigung von Bäumen und Sträuchern mit 
Leitungstrassen stattfindet. Die diesbezüglichen Vorgaben des Arbeitsblattes DVGW 
Richtlinie GW 125 sowie des "Merkblatts über Baumstandorte und unterirdische Ver- 
und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen 
(FGSV e. V., Köln) sind zu beachten. Die Träger der Ver- und Entsorgung sind frühzeitig 
über den Beginn von Erschließungs- und Baumaßnahmen zu unterrichten. 


